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Hkomas waters
von Goldenberg (Kanlon Zürich).

Ein britischer Wohlthäter seiner Gegend.
Von Or. H. Jucker, Rechtsanwalt, Zürich.

<Schluß>.

Nachdruck verboten.
Alle Rechte vorbehalten.

")lls Naters nach Goldenberg kam, verbreitete sich schnell über
denselben der Ruf eines großen Reichtums und einer

ebenso großen Mildthätigkeit. Anfänglich erhielt derselbe von
allen Seiten eine Menge von Bettelbriefen, die nicht nur alle
beantwortet wurden, sondern denen auch entsprochen wurde.
Diese Zudringlichkeit verleidete aber Herrn Naters und nach
ein paar Jahren wurde kein solcher Brief mehr beantwortet
und keinem Bittgesuche mehr entsprochen. — Im Anfange
seiner Ansiedelung in Goldenberg machte Naters auch wöchent-
lieh und zwar an einem Freitage Austeilungen unter die
Armen und Bedürftigen, die von allen Seiten, oft bis auf
200 Personen, herbeigeströmt waren. Von dem Schloßwächter
und zwei Landjägern wurden alle sorgfältig in Reihe und
Glied gestellt. Dann kam Herr Naters mit seinem Bedienten,
der ein Körbchen mit Geld an der Hand trug; der Herr selbst

teilte hierauf dasselbe unter die anwesenden Armen aus, wobei
diejenigen, die ein äußerliches Gebrechen an sich hatten, Ge-
schenke bis auf 4 alte Franken, gleich Franken 5.83 neue

Währung erhielten. Keiner von allen bezog weniger als
1 alten Franken, gleich Fr. l. 46 n. W. — Die beiden Land-
jäger aber wurden wöchentlich für ihre Bemühungen mir je
4 alten Franken honoriert.

So übte Herr Naters seine Wohlthaten ununterbrochen
in gleichem Maße fort. Aber es war leider diese Art und
Weise der Armenunterstützung höchst unzweckmäßig. Seine
große Mildthätigkeit lockte nämlich nicht nur Bedürftige, son-
dern häufig auch Spekulanten vor seine Thüre und viele auch
der erster» verpraßten ihre Gabe im Wirtshause. Man machte
Herrn Naters darauf aufmerksam, daß er durch seine Aus-
reilungen eine Menge liederlicher Leute Pflanze. Er sah dies
ein, verschloß den Zudringlichen seine Besitzungen und wurde
noch einsamer. Gleichwohl blieb er ein Wohlthäter seiner
Gegend und keiner begründeten Bitte unzugänglich.

So groß der Reichtum des Herrn Naters war, so ein-
förmig und und einfach war dagegen sein Leben auf Golden-
berg. Das Morgen- und Abendessen bestand in Thee, hart
gesottenen Eiern und Beefsteaks, zum Dîner noch dazu Kalbs-
braten. Einzig in fremdländischen Weinen wurde Luxus ge-
trieben. Jeder Bauer, der in das Schloß gerufen wurde,
mußte mit Champagner reguliert werden.

Aber auch au andere Eigentümlichkeiten des Herrn Naters
erinnern sich noch heutzutage ältere Leute von Dorf mit leb-
hafter Freude. So wurde einst zur Ausbesserung eines nach

Goldenberg führenden Sträßchens durch sechs stämmige Ochsen
Kies geführt und da sagte Herr Naters: „Wenn er seine

Jahresrenten in Thalern auf einmal erhielte, diese Ochsen
wären nicht im Stande, dieselben auf den Goldenberg zu
ziehen." Damit imponierte er den Bauern und das gefiel
ihm. — Auf den Ertrag achtete er bei der Bewirtschaftung
seiner Ländereien nicht; sie bestanden ausschließlich aus Wies-
land und Schafweide, denn er sah es am liebsten, wenn alles
grün war. Der Wein aus 13 Jucharten Reben wurde nie
verkauft; wurde er abgelassen, so gehörte der gesamte Trübwein
dem Küfer. Man wußte, daß er es liebte, hohe Preise zu be-

zahlen, wenn er irgend etwas nötig hatte. Das ließen sich

die Bauern von Dorf begreiflich nicht zweimal sagen. Zur
Erstellung einer Straße ans dem Schloßgute bedürfte er von
etwa w Anstößen, einiges Grundeigentum, das vielleicht höch-

stens einen Thaler wert war. Jeder forderte ihm dafür
4 Thaler; er gab Jedem das Doppelte und zudem wurden
Alle zu einem gemeinschaftlichen Abendtrunke eingeladen, wobei
rother 1819er Goldenberger aufgetischt wurde. Alle mußten
trinken, so viel sie konnten und Zunftrichter Bucher halte über
die Leute die Aufsicht zu führen. — Wenn Herrn Naters
irgend etwa« in den Sinn kam, so wollte er es haben; über-
Haupt mußten seine Befehle sofort pünktlich vollzogen werden.
AIS er Goldenberg gekauft hatte, wünschte er die notarialische
Kaufsnrkunde schnellstens zu erhalten. Er schickte deshalb den

erwähnten Bucher expreß zu Herrn Notar Scheuchzer nach

Anoelfingen und dieser versprach ihm, daß der Titel in vier
Tagen in seiner Hand sein müsse. Es geschah dies; der Notar
überbrachte Herrn Naters den „Kaufbrief" persönlich und dafür
erhielt er eine unerwartete Gratifikation von 30 Napoleons d'or.
Als der Gemeindammann von Dorf dem Herrn Naters im
Anfange seiner hiesigen Ansiedlung die urkundliche Bewilligung
zur Niederlassung überbrachte, bekam er dafür ein Douceur
von 40 Brabanterthalern. Dem Sohne dieses Gemeindammanns
schenkte Herr Naters einst vier Dublonen, weil er sich freimütig
zu ihm ^geäußert hatte, er habe ihm ein paar Aecker viel zu
teuer abgekauft. Zu den besondern Kuriositäten des Herrn
Naters gehörte es endlich, daß die Zimmer, die er gewöhnlich
zu bewohnen pflegte, auch im Sommer und zwar bei der größ-
reu Hitze eingeheizt werden mußten, worüber sich freilich seine

Sekretäre häufig, aber vergeblich beklagten.
Nach einem neunjährigen Aufenthalte auf Goldenberg ver-

reiste Herr Thomas Naters im Jahre 1832 zum ersten und
einzigen Male urplötzlich nach Havre und bereits zweifelte
man an seiner Rückkehr, als er nach einem vollen Jahre wie-
der auf seinem Landsitze eintraf. Die frühern Geldausteilungen
unterblieben von nun an. In England soll er etwa 10 ver-
armte Familien gänzlich erhalten haben.

Herr Naters war sehr ernst. Seine Hausgenossen durften
ohne sein Wissen Goldenberg weder verlassen, noch Briefe
wechseln; ausgebreitet war dagegen seine Korrespondenz. Nie-
mand durste lachen in seiner Gegenwart, wenn er nicht zuerst
lachte. Er war sehr jähzornig. Stieß ihm etwas zu, das ihn
ärgerte, oder war er überhaupt übler Laune, so gab er seinem
Bedienten die Schuld davon und schlug ihn mit dem Stocke.

Dieser aber mußte dazu gute Miene machen und sagen: »Ves,

8ire, xss 8ire>. Am folgenden Tage aber erklärte Herr
Naters seinem Bedienten, er habe ihm Unrecht gethan und für
die unverdienten Prügel schenkte er ihm 1—3 Louisd'or. Er
haßte auch die Unmäßigkeit und war höchst mißtrauisch. Drei
gewaltige Hunde befanden sich im Schloßhofe, welche die Zudring-
lichen verscheuchten und ihn gegen nächtliche Einbrüche schützen

mußten. Gegen Jedermann war Herr Naters äußerst verschlossen;
nie sprach er von Verwandten oder von seinen Verhältnissen.

Als Herr Naters nach Goldenberg kam, scheint er 58 Jahre
alt gewesen zu sein. Offenbar war er ein uneheliches Kind
und es mochte der Makel seiner unehelichen Geburt höchst

wahrscheinlich der Grund seiner geheimnisvollen Abgeschlossen-

heit gewesen sein. Er war protestantischer Religion, niemals
aber in seinem ganzen Leben verheiratet. Nach schweren Lei-
den, die ihm ein Karbunkel am Halse verursacht hatte, starb
er am 24. Oktober 1836, abends gegen 5 Uhr, auf seinem

Schloßgute Goldenberg in einem Alter von 72 Jahren. Das
sofort hievon in Kenntnis gesetzte Bezirksstatthalteramt von
Andelfingen nahm am folgenden Nachmittage die Obsignation
des Nachlasses vor nnd gleichzeitig wurde auch die Regierung
von Zürich durch einen expressen Boten von dem Tode des

Herrn Naters offiziell benachrichtigt. Wie aus einer Zuschrift
des Statthalteramtes au den Regierungsrat vom 25. Oktober
1836 hervorgeht, soll der Verstorbene schon bei seinen Lebzeilen
den Wunsch ausgesprochen haben, auf einer von ihm selbst

bezeichneten Stelle in dem Garten seiner Besitzung beerdHt zu
werden. Auf die Anfrage seines Sekretärs nahm das Statt-
Halteramt durchaus keinen Anstand, dies zu bewilligen. Das
feierliche Leichenbegängnis fand am Nachmittage des 23. Okt.
1836 statt, und so liegt nun das Grab eines unermüdeten
Wohlthäters statt auf dem Friedhofe der Kirche zu Dorf, in
dem- Garten des Schloßgutes Goldenberg; kein Monument
schmückt dasselbe, vielmehr wurde es sogleich nach dem Tode
des Herrn Naters auf die einfachste nnd wohlfeilste Weise mit
einem bloßen Lattenhage eingezäunt und mit. einigen wenig
passenden Blumen bepflanzt. Jetzt befindet es sich in dem

traurigsten Zustande.
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Einige Tage nach dem Hinschiede des Herrn Naters wurde
das oben erwähnte amerikanische Testament in einem Zimmer
ueben seinem Schlafgemache aufgefunden. Den Schlüssel zu
diesem Zimmer hatte der Verstorbene stets mit ängstlicher
Sorgfalt aufbewahrt und Niemand dessen Betretung gestaltet.
Höchst wahrscheinlich war das Testament seil seiner Reise nach
Havre unberührt an seiner Stelle geblieben.

Außer diesem Testamente fand sich unter den Papieren
des Herrn Naters kein zweites oder neueres vor. Mit Zu-
schrift vom 31. Oktober 1836 berichtet diesfalls das Statt-
Halteramt an den Regierungsrat folgendes: „Wer mit dem
Verstorbenen bekannt war. glaubte annehmen zu dürfen, es
habe derselbe für den Todesfall Verfügungen getroffen, wonach
der Staat, Gemeinden und Partikulare, besonders aber auch
seine Bedienung, bedacht werden. Es fand sich aber rein
Nichts vor. Aus den Aeußerungen während der Krankheit
läßt sich schließen. Herr Naters habe noch verfügen wollen;
allein die Umstände haben es ihm unmöglich gemacht, und so

sind alle diejenigen, welche bedacht worden waren, von Herzen
zu bedauern."

Und ebenso schrieb der Zürcher Freund des Verstorbenen
unterm 3V. Oktober I8Z6 au das Statthalteramt Andelfingen:
„Es ist ein Jammer, daß die Dienste und Armen, und ebenso
der Staat leer ausgehen. Hätte der Verblichene vom Anfange
seiner Krankheit an nicht alle Besinnung verloren, so wäre
sicher Alles bedacht worden."

Der Reichtum des Herrn Naters, welcher in der ganzen
Umgegend allgemein unter dem Namen des „reichen Eng-
länders" bekannt war, muß ganz bedeutend gewesen sein, denn
schon zur Zeit seiner Ansiedelung im Kanton Zürich (1823)
galt er notorisch für einen Mann von sehr großem Vermögen.

Geschrieben im Juli 1868.

Wenn däs Statthalteramt in einem Berichte an den Regierungs-
rat sagt: „Das Vermögen des Herrn Naters dürfte zwei
Millionen Gulden (Zürich-Valuta) betragen", so bezog sich

diese Bemerkung selbstverständlich nur auf den Wert aller im
Kanton Zürich liegenden beweglichen und unbeweglichen Ge-
genstände, sowie auf alle Forderungen seines Nachlasses, nicht
dagegen auf das im Auslande befindliche Vermögen, worüber
alle nähern Aufschlüsse geradezu maugelten. Das ist immer-
hin richtig: Herr Naters war vielfacher Millionär, aber
welche Ziffer seine Millionen betragen haben, konnte hierorts
nie ermittelt werden.

Ueber die Frage: Ob die Regierung von Zürich von dem

Nachlasse des Herrn Thomas Naters eine größere oder kleinere
Summe als Äbzug zu fordern berechtigt sei, entspann sich

zwischen ihr und dem britischen Kabinett ein Mißverständnis
und eine Korrespondenz, die auf Seite der britischen Majestät
in einige Bitterkeit überging, welche aber die Republikaner
am Ziirichsee von einer gerechten Forderung nicht abschreckte,

während hingegen überspannte Ideen von ausgedehnten Au-
sprächen wegfallen mußten. Das endgültige Urteil des zur-
Herrschen Obergerichtes vom 23. Dezember 1837 ging dahin,
daß sich der englische Universal-Successor einen Abzug von
10 Prozenten des Wertes aller hierorts liegenden Vermögens-
objekte des Nachlasses des Thomas Naters, nach vorheriger
Abrechnung der darauf haftenden Passiven, gefallen zu
lassen habe.

Wir schließen unsere Bemerkungen mit den Worten Gerold
Meyers von Knouau: „Möchte dem Kanton Zürich vergönnt
sein, nur alle 50 Jahre ein Mal einen solchen Fremden bei

sich zu haben, der nebenbei gesagt, in stiller Zuriickgezogenheit
lebte und im Wohlthun unermüdlich war!"

Aas Vtumenopfer von Torro öel Greco.
Eine ?estplauderei mil etwas Historie.

Von Carl Gracser, Neapel.

Nachdruck verboten.

Alle Rechte vorbehalten.

(Schlich».

verschwimmen Menschen und Blumen und
Meer und Bäume des Bildes, die Muttergottes

und die Schwerter. Jener melodische Schauer durch-
rieselt die Seele, den Musik erweckt, der von der Erde
uns hebt zu den seligen Gefilden wunschloser Lust.

Für Augenblicke nur, für wenige Pulsschläge! Viel-
leicht wäre mehr kaum zu ertragen. — — —

Die Nachbarn sorgen auch dafür, daß man wieder
die Erde unter sich fühlt. Sie drängeln und drücken

unbarmherzig iveiter, bis man halb betäubt noch von
dem Farbenwunder wieder draußen steht: zwischen den

schreienden Verkäufern, die längs des Kirchengitters
ihre Tische aufgeschlagen haben. Der gellende Sing-
sang, mit dem sie die Waren anpreisen und eine schrill
wimmernde Drehorgel mit dem „Vogelhändler"-Walzer
bringen dem Bewußtsein die Erkenntnis zurück, daß es

noch andere Töne gibt hienieden.

In den weiteren Kirchen sind ähnliche Blumen-
teppiche hingestreut. Sei es nun die „Austreibung aus
dem Tempel", der „Tod des heiligen Laurentius" oder

die „Eröffnung des heiligen Jahres" in dem Leo XIII.
mit einem Hämmerchen an eine Thüre schlägt. Der
Inhalt tritt immer zurück vor dem Zauber der Farbe,
der den Empfänglichen ganz beherrscht.

Seit der Entstehung dieser Feste hat sich die Technik

der gestreuten Blumenteppiche verbessert und vererbt,
teils in Familien, vor allem aber in der technischen

und Kunstgewerbeschnle von Torre.

Das ganze Jahr hindurch werden zu diesem Zweck

Blumen gesammelt. Solche, die ihre Farbe frisch er-

halten, bewahrt man in Grotten auf; andere wieder

getrocknet und genau gesondert nach der Farbe, um sie

dann für die Schaffung der Bilder zu zerschneiden und

pulverisieren zu lassen.

Der Küster einer der Kirchen erzählte mir am

Schlüsse des zweiten Tages, nachdem schon die Pro-
Zessionen über die Bilder weggeschritten waren und

nur noch ein mißfarbener Staub den Boden deckte, aus
dem hie und da, als Erinnerung an die zerstreute

Pracht, blutrote und grüne Flecken herausleuchteten —

da erzählte mir der Küster von der Herstellung dieser

Farbenspmphonien.
Ich ließ die Kupfersoldi leise in meiner Tasche

klingen. Das machte ihn gesprächig.

„Werden gar keine anderen Hülfsmittel gebraucht

zur Herstellung der Bilder, als Blumenbestandteile?"

fragte ich und klapperte etwas verständlicher. Der

Küster sah sich vorsichtig ringsum und als er Nieman-
den bemerkte, nur eine Frau, die mit einem Besen

mächtige Staubwolken aufwirbelte, meinte er flüsternd
und zwinkerte mit dem linken Auge: „Na ja, mit
eiwas Kaffee-Satz wird schon manchmal nachgeholfen!"

„Ah, das gibt die weichen braunen Schatten der

Fleischtöne?"
„Ecco Signore, so ist es. — Das wird die gute

Madonna nicht übel nehmen!"
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